
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wir schützen Ihre  
 

 Unternehmenswerte 
 
 
 
 
 
PRIOLAN bietet folgende 
Leistungen an  
  
IT-Compliance  
 

• Datenschutz 
 

• Identity & Access 
Management 

 

• Privileged Identity 
Management 

 

Internet und LAN Sicherheit 
 

• WLAN-Sicherheit 
 

• Firewall & VPN 
 

• Network Admission 
Control 

 

• Sicherheit in virtuellen 
Umgebungen 

 

Data Leakage Prevention 
 

• Device Control 
 

• File Encryption 
 

• Application Control 
 

• Data Destruction 
 

• Power Management 
 

E-Mail Sicherheit 
 

• E-Mail Archivierung 
 

• E-Mail Signatur 
 

• E-Mail Verschlüsselung 
 

• Anti Spam 
 

Audits 
 

• Datenschutzaudit 
 

• IT-Sicherheitsaudit 
 

• ERP-
Berechtigungskonzept 

 

Schulungen 
 

• Datenschutz 
 

• IT-Sicherheit 
 

• Technologie 
 

 
 
 
 
 
 
PRIOLAN GmbH  
   
Edisonstraße 25  
74076 Heilbronn  
 

Tel.: +49 (0) 7131/2628 800 
Fax: +49 (0) 7131/2628 300 
 

datenschutz@priolan.de 
www.priolan.de 
 

 

Datenschutz – Internationales Recht  
 
 
Eine große Anzahl der Unternehmen verfügt über international ausgerichtete Arbeitsab-
läufe zwischen den einzelnen Gesellschaften. Gleichwohl ist die weltweite Übermittlung 
von personenbezogenen Daten nicht unproblematisch; sie unterliegt gesetzlichen Vor-
gaben.  
 

 
 
 
Grundsätzlich ist nach § 4 Abs.1 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) eine Übermittlung 
verboten, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage oder eine 
Einwilligung des Betroffenen (allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzung). Darüber hinaus 
sind die besonderen Zulässigkeitsvorgaben für die Übermittlung ins Ausland einzuhal-
ten. Maßgebliche Normen für eine Beurteilung sind §§ 4b, 4c BDSG. 
 
Vielen Verantwortlichen in kleinen und mittleren Unternehmen ist die o.g. Problematik 
nicht bewusst. Die entsprechenden Regelungen, die einen eindeutigen gesetzlichen 
Rahmen zur vollständigen Anwendung der Europäischen Datenschutzrichtlinie in rechtli-
cher und tatsächlicher Hinsicht geschaffen haben, sind meist unbekannt.  
 
Ein Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorschriften kann zu zivil- und strafrechtlichen 
Konsequenzen führen; daneben sind negative wirtschaftliche Folgen denkbar. Die Ein-
haltung der Vorgaben zum Datenschutz fordert auch der Deutsche Corporate 
Governance Kodex. Zwar richtet er sich nur explizit an börsennotierte Aktiengesellschaf-
ten, aber er soll auch von börsenfernen Gesellschaften beachtet werden. 
 
 
I. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten in den EWR-Raum 
 
Die Beurteilung der Zulässigkeit der Übertragung der Daten in Staaten des EWR-
Raumes ist unproblematisch. In diesen Fällen liegt in den Empfangsstaaten ein ange-
messenes Datenschutzniveau vor, das den Transfer grundsätzlich gestattet. 
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II. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten in Drittstaaten 
 
Drittstaaten sind alle Staaten mit Ausnahme der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
sowie Island, Norwegen, Liechtenstein. 
 

• Angemessenes Schutzniveau 
Entscheidung der EU-Kommission, dass nach materiell- und verfahrensrechtlichen Krite-
rien das Schutzniveau in Drittstaaten dem Datenschutzniveau in der Europäischen Union 
entspricht. Personenbezogene Daten können aus den Mitgliedsstaaten übermittelt wer-
den, ohne dass weitere Garantien notwendig sind. Es wurde nur für folgende Staaten 
bzw. autonome Kronbesitze bestätigt: Argentinien, Kanada, Schweiz, Guernsey, Jersey 
und Isle of Man. Die Europäische Union plant die Anerkennung eines angemessenen Da-
tenschutzniveaus für die Staaten Andorra und Israel. 
 
 

• Safe Harbor 
Entscheidung der EU-Kommission, dass ein US-Unternehmen ein angemessenes Schutz-
niveau garantiert, wenn es die Safe-Harbor Grundsätze beachtet. Erforderlich sind die 
Beachtung eines gewissen Standards, der Beitritt zu dem Safe-Harbor-Abkommen und 
die Registrierung im Internet. Nur in diesem Fall dürfen personenbezogene Daten aus 
EU-Mitgliedsstaaten in die USA übermittelt werden. 
 
 

• Ausnahmeregelungen 
Das BDSG sieht einige Ausnahmeregelungen von dem generellen Übermittlungsverbot 
vor, aber eine Aussage zu deren generellen Anwendbarkeit ist nicht möglich. Grundsätz-
lich ermöglicht das Vorliegen einer schriftlichen, informierten Einwilligung des Betroffe-
nen wegen §§ 4c Abs.1 Nr.1, 4a BDSG die Übermittlung in Drittstaaten. Darüber hinaus 
ist eine Übermittlung von Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung von 
vorvertraglichen Maßnahmen gestattet, sofern der Betroffene Vertragspartei ist oder die 
Übermittlung im Interesse des Betroffenen ist. 
 
 

• Vertragslösung 
Das übermittelnde Unternehmen kann ein angemessenes Datenschutzniveau durch Ver-
tragsklauseln oder verbindliche Unternehmensrichtlinien garantieren. Die Vertragsklau-
seln zum Schutz der Betroffenenrechte können entweder als EU-Formularklauseln (Stan-
dardvertragsklauseln) übernommen oder individuell für jede einzelne Übermittlung ver-
handelt werden. Die Mitgliedsstaaten respektive die Aufsichtsbehörden sind im Fall der 
Verwendung der Standardvertragsklauseln zur Anerkennung, dass ein angemessenes 
Schutzniveau durch die verantwortliche Stelle garantiert wird, verpflichtet. 
 
 

• Verbindliche Unternehmensrichtlinien 
Verbindliche Unternehmensrichtlinien enthalten unternehmensinterne, verbindliche, 
rechtlich durchsetzbare Vorgaben für die Übermittlung personenbezogener Daten. Auf-
grund der weltweiten Erstreckung des räumlichen Anwendungsbereichs, einschließlich 
des EU-Gebietes, sind diese Regelungen an die Grundsätze der RL 95/46/EG anzupassen. 
Der sachliche Geltungsbereich umfasst auch konzerneigene Datenverarbeiter. Eine Aus-
dehnung des Anwendungsbereichs auf konzernfremde Unternehmen ist nicht möglich. Im 
Fall der Datenübermittlung sind die Rechte der Betroffenen durch entsprechende Verträ-
ge zu wahren.  
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


